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ANLAGE 

Schlussfolgerungen des Rates zu den Beziehungen der EU zur Schweizerischen  

Eidgenossenschaft 

1. Der Rat hat im Einklang mit seinen Schlussfolgerungen vom 16. Dezember 2014 den 

allgemeinen Stand der Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft einer 

Bewertung unterzogen. Er wird den Stand dieser Beziehungen sowie den Stand der 

Beziehungen zu den anderen nicht der EU angehörenden westeuropäischen Ländern Ende 

2018 in geeigneter Form erneut bewerten. 

2. Die EU und die Schweiz sind wichtige Wirtschaftspartner und unsere Gesellschaften sind eng 

miteinander verflochten. Gute und verlässliche gegenseitige Beziehungen sind daher für beide 

Seiten von Vorteil. Der Rat nimmt Kenntnis von dem Schreiben der Schweiz vom 

27. Juli 2016, in dem sie die EU darüber informiert, dass ihr Antrag auf Beitritt zur EU als 

zurückgezogen zu betrachten ist. In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat, dass der 

Schweizer Bundesrat den festen Willen bekräftigt hat, an der Zusammenarbeit mit der EU 

festzuhalten und diese auszuweiten, und er unterstützt die Weiterentwicklung dieser 

Zusammenarbeit, unter anderem in wichtigen außenpolitischen Fragen. 

3. Der Rat ist der Auffassung, dass die Freizügigkeit eine tragende Säule der EU-Politik ist und 

dass der Binnenmarkt und seine vier Freiheiten unteilbar sind. Er hat das 

Gesetzgebungsverfahren, das in der Schweiz im Anschluss an das Ergebnis der 

Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" vom 9. Februar 2014 durchgeführt wurde, 

aufmerksam beobachtet. Der aus diesem Gesetzgebungsverfahren hervorgegangene, von der 

Schweizerischen Bundesversammlung am 16. Dezember 2016 verabschiedete Gesetzestext 

kann auf eine Weise umgesetzt werden, die mit den Rechten der Bürgerinnen und Bürger der 

EU gemäß dem Abkommen über die Freizügigkeit vereinbar ist, sofern in der erforderlichen 

Durchführungsanordnung gerade mit Blick auf die Achtung der Rechte von Grenzgängern 

Klarheit in Bezug auf wichtige offene Fragen, wie beispielsweise das Recht auf Information 

über Stellenangebote, sowie in Bezug auf das Verfahren für die Annahme weiterer 

Maßnahmen geschaffen wird. Der Rat sieht sich bestätigt durch die Bereitschaft der Schweiz, 

alle diesbezüglichen Fragen, die sich stellen könnten, im Kontext des durch das genannte 

Abkommen eingesetzten Gemischten Ausschusses EU-Schweiz zu erörtern. 
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4. Der Rat begrüßt, dass das Abkommen über die Freizügigkeit auf Rumänien, Bulgarien und 
Kroatien ausgeweitet wird, sodass für die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder das Recht 
auf Freizügigkeit in der Schweiz uneingeschränkt gilt. Er würdigt, dass die Schweiz in Bezug 
auf Kroatien am 16. Dezember 2016 ihren Zusicherungen nachgekommen ist und die 
Ratifizierungsurkunde hinterlegt hat. Er stellt jedoch fest, dass durch die verzögerte 
Ratifizierung des Protokolls III seitens der Schweiz der Beginn der für kroatische 
Staatsbürger geltenden Übergangsfristen verschoben wurde. Dies sollte in den neuen 
Durchführungsvorschriften für den freien Personenverkehr behandelt und regelmäßig 
überprüft werden. Der Rat begrüßt die vollständige Assoziierung der Schweiz mit dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 und die Aussichten auf eine 
Fortsetzung der Verhandlungen über die Teilnahme der Schweiz am Erasmus-Programm. 

5. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Schweiz bekräftigt hat, an einem sektorbezogenen 
Ansatz festhalten zu wollen. Er weist jedoch erneut darauf hin, dass eine Voraussetzung für 
die weitere Entwicklung des sektorbezogenen Ansatzes nach wie vor die Schaffung eines 
gemeinsamen institutionellen Rahmens für bestehende und künftige Abkommen über die 
Beteiligung der Schweiz am Binnenmarkt der EU ist, der die Homogenität und die 
Rechtssicherheit für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen gewährleisten soll. Der Rat 
hebt hervor, dass die EU und die Schweiz gemeinsam den Standpunkt vertreten, dass die 
Verhandlungen über ein Abkommen über einen institutionellen Rahmen so rasch wie möglich 
zu einem Abschluss zu bringen sind. Durch den Abschluss dieses Abkommens wird die 
umfassende Partnerschaft zwischen der EU und der Schweiz ihr volles Potenzial entfalten 
können. 

6. Die Schweiz ist der drittgrößte Wirtschaftspartner der EU, die wiederum der wichtigste 
Handelspartner der Schweiz ist. Während die bilateralen Handelsbeziehungen gegenwärtig 
allgemein reibungslos zum Nutzen beider Partner funktionieren, bestehen für 
Wirtschaftsakteure aus der EU eine Reihe von Beschränkungen in Bezug auf den Zugang zum 
schweizerischen Markt, und zwar insbesondere im Agrar- und Lebensmittelsektor sowie im 
Dienstleistungssektor. Diese Beschränkungen müssen beseitigt werden, um die 
Ungleichgewichte in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu beheben. Der Rat sieht mit 
Sorge, dass bestimmte Abkommen uneinheitlich angewendet werden und dass die Schweiz 
auf Bundes- oder Kantonsebene nachfolgend Rechtsvorschriften und -verfahren verabschiedet 
hat, die mit diesen Abkommen, insbesondere mit dem Abkommen über die Freizügigkeit, 
nicht vereinbar sind. Er ersucht die Schweiz, die entsprechenden Begleitmaßnahmen 
aufzuheben und davon Abstand zu nehmen, weitere Maßnahmen zu erlassen, die mit dem 
Abkommen unvereinbar sind. 
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7. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass für den finanziellen Beitrag der Schweiz am 

30. September 2016 eine neue Rechtsgrundlage angenommen wurde. Dieser finanzielle 

Beitrag, der in einem angemessenen Verhältnis zu den erheblichen Vorteilen stehen sollte, die 

der Schweiz aus ihrer Teilnahme am Binnenmarkt entstehen, soll dazu dienen, die 

wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der EU zu verringern. Der Rat legt der 

Schweiz nahe, die erforderlichen Gespräche mit der EU aufzunehmen, um so rasch als 

möglich Einigung über die Verlängerung des Finanzbeitrags zu erzielen. 

8. Der Rat würdigt, dass das am 27. Mai 2015 unterzeichnete Änderungsprotokoll zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im 

Bereich der Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind, 

ratifiziert wurde und fristgerecht zu dem vereinbarten Termin 1. Januar 2017 in Kraft getreten 

ist. 

9. Der Rat nimmt Kenntnis vom negativen Ausgang der Abstimmung vom 12. Februar 2017 

über das Schweizer Gesetz, durch das bestimmte Sondersteuerregelungen und -verfahren, die 

schädlichen Steuerwettbewerb darstellen, durch neue Regelungen ersetzt werden sollten. Der 

Rat betont, dass es eines fairen Steuerwettbewerbs bedarf, und hält die Schweiz nachdrücklich 

dazu an, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und nach alternativen 

Lösungen zu suchen, um die betreffenden fünf Steuerregelungen im Einklang mit der 

gemeinsamen Erklärung der EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz über Fragen der 

Unternehmensbesteuerung von 2014 wirksam und schnell aufzuheben. Der Rat wird diese 

Frage weiterhin aufmerksam verfolgen. 

10. Der Rat begrüßt die bedeutenden Fortschritte der Schweiz beim Bau der Neuen Eisenbahn-

Alpentransversale (NEAT) gemäß Artikel 34 des Abkommens zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Güter- und 

Personenverkehr auf Schiene und Straße. Die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels (des 

weltweit längsten Eisenbahntunnels) am 1. Juni 2016 ist ein wichtiger Meilenstein, der 

künftig dazu beitragen wird, die Weiterentwicklung des Verkehrs in Europa effizient und 

umweltfreundlich zu gestalten. 
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11. Die Schweiz ist ein enger Partner im Bereich Justiz und Inneres, insbesondere in Bezug auf 

die Anwendung des Schengen-Besitzstands. Im Zusammenhang mit den beispiellosen 

Migrationsströmen nach Europa würdigt der Rat den Beitrag der Schweiz sowie die 

konstruktive und positive Zusammenarbeit mit der Schweiz insbesondere bei der Umsetzung 

der Europäischen Migrationsagenda. 

12. Der Rat würdigt die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz im 

Bereich der GASP, insbesondere die aktive Beteiligung der Schweiz an GSVP-Missionen und 

die enge Zusammenarbeit in den Bereichen humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, und 

sieht einer Vertiefung dieser Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen. Er begrüßt, dass vor 

Kurzem zwei Vereinbarungen über die Beteiligung der Schweiz an der Beratenden Mission 

der EU für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine einerseits und ihre 

Beteiligung an der GSVP-Mission der EU in Mali (EUCAP Sahel Mali) andererseits 

geschlossen wurden. Darüber hinaus nimmt er zur Kenntnis, dass sich die Schweiz den 

restriktiven Maßnahmen der EU von Fall zu Fall auf freiwilliger Basis anschließt. Der Rat 

bestärkt die Schweiz darin, die restriktiven Maßnahmen weiterhin genau und kohärent 

anzuwenden, wozu auch gehört, dass eine Umgehung dieser Maßnahmen verhindert werden 

muss. Der Rat ersucht die Schweiz, die Anpassung an die restriktiven Maßnahmen der EU 

angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 

Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, und der Handlungen Russlands, die 

die Lage in der Ukraine destabilisieren, fortzusetzen und noch weiter zu verstärken. 
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